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REPUBliK ÖST~:RR.EICH 
BUNOESMINISTERIIJM WIEN,4. Mai 1979 

FÜR LAND- UND FORSTWIRTSCHAFT 
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1. Praaidenten des Nationalrates 
Anton Ben y a 

Fax' Z.amen t 
1010 

Gegen.'3tand: 

I 
_I 

Schriftliche parlamentarische Anfrage 
der Abgeordneten zum NationaZrat 
Dipl.Ing.Dr. Leitner und Genossen Nr. 2421/J~ 
vom 7. März 1979., betreffend die Verwendung 
von DienstkraftUJagen durch die ZentralstelIen. 

Die schriftliche par.lamentarische Anfrage der Abgeordneten 

zum NationaZrat D1:Pl. Ing. Dl'. Leitner und Genossen., Nr. 2421/J, 

betreffend die Verwendung von Dienstkraftwagen durch die 

ZentraZstelZen., beehre ich mich wie foZgt zu beantworten: 

Grundsatzliches 

Während die Zahl der ZuZassungen von PerSGnen- und Kombina

tionekraftwagen von 881.642 im Jahre 1966 auf 1,965.250 im 

Jahre 1977 und somit um 223 v.H. gestiegen ist~ sank der 

Stand an Dienstkraftwagen des Bundes von ?15 im Jahre 1966 

auf 452 im Jahr 1977. Er betragt laut Systemisierungsplan der 

j{raft·-~ Lufi;- und Wasse2?fahrzeuge des Bundes für das Jahr 19'19 

391 und somit nur mehr 55 v.H. jenes fUr das Jahr 1966. 

Zu Frage 1: 
._----~--

Der bereits erwähnte Systemisierungsplan für das Jahr 19'19 

kennt den Be~riff UEinsatzfahraeuge U nicht; eine Beantwortung 

dieaer Frage ist daher nicht m8glich. 

'"0' 
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Zu Frage 2: 

Von mir wird ein Personenkraftwagen der Kategorie III benützt. 

Vom ho. Ressort werden keine Entschlidigungen an andere Kraft

fahrzeughalter fUr Leihvertrlige bzw. tatslichliahe Inanspruch

nahme von PKW's gezahlt. 

Zu Frage 5: 

Keiner der Kraftfahrer der Zent2'alleitung steht anderen Dienst

stellen bzw. anderen "Organisationen" zur Verfügung bzw. wird 

von solchen in Anspruch genommen. Obzwar aus der Anfrage nicht 

klar hervorgeht, was die Fragesteller unter dem Begriff 

andere "Organisationen" verstehen, muß festgehalten werden, daß 

eine Inanspruchnahme von Fahrzeugen des' Bundes und der>mLenker 

durch andere "Organisationen" sahon mangels einer gesetzlichen 

Deckung ausgeschlossen werden kann. 

Zu Frage 6: 

1977 waren es S 4.132,-, 1978 S 12.332,-. 

Zu Fr~7 und 8: 

Im Rahmen der Zentralleitung wi .1 für keinen beamteneigenen 

Wagen ständig Kilometergeld 'ßahZt. 

Ki lome terge ld wird im E'" ,~e Zfa l l nur dann zuges tanden, wenn 

für die Dienstfahrt kei. Dienst-PKrv ZU2' Verfügung steh·t und 

eine Bewältigung der Dienstreise anders nicht möglich oder 

wirtschaftlich nicht gerechtfertigt ist. 

An KiZometergild wurden 1977 und 1978 insgesamt je S 33.000,

bezahlt. 
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Zu Prage 9: 

Die Darstellung des Gesamtaufl;)andes für 
, 

o.,en Fahrzeug-

park 1970 und 1977 in der Form wie es die Fragesteller 

wünschen, ist nicht m8glich,da eine Amortisa~ions

darstellung in der Kameralistik nicht vorgenommen wird. 

\ 
Der ';1ht . 

(': \-' 
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e.smini1oster: 
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